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Weimarer Reichsverfassung, Artikel 042

"Der Reichspräsident leistet bei der Übernahme seines Amtes vor dem

Reichstag folgenden Eid:

'Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes

widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, die

Verfassung und die Gesetze des Reichs wahren, meine Pflichten

gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.'

Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig."
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